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Sie graben
uns das Wasser ab
Wo s s r R il E & r.d r t{ E I ttt E Staatsgrenzen. 50 Pro-
zent der 'Weltbevölkerung leben an grenztiber-
schreitenden Gewässersystemen. Den Anliegern
ist in der Regel ein Bestreben gemeinsam: den
Nutzen des-Wasscrs zu narionalisieren, die Lasten
aber zu internationalisieren. So geraten die beiden
gültigen völkerrechtlichen Prinzipien Souveränität
und Integrität nicht selten in-W'iderspmcl-r zuein-
ander - vereinächt ausgedrückt:'Was ein Staat sou-
verän auf seinem eigenen Territorium tut, kann
die Integrität eines anderen Staates beeintlächti-
gen, etwa durch Reduzierung der verfr-igbaren
'W'assermenge. Die jeweiligc Lage am Gewässeq
ob am Oberlaufoder lJnterlauf, aber auch die Zu-
grifßmöglichkeit auf wisscnschaftliche und tech-
nische Entwicklr.rngen, wirtschafrliche, politische
und nicht zrletzt militarische Macht, schaffen da-
bei sehr unterschiedliche Möglichkeiten bei der
Durchsetzung eigener Ansprüche.

Äus historischen Gründen sind gerade il den
wasserarmen Regionen Instnrmente kooperativer
Konfliktregelung wenig ausgeprägt: Das,,Recht
des Stärkeren" dominiert die politischen Bezie-
hungen. Verträge zur Nutzung grenzüberschrei-
tender Gewässersysteme datieren in einzclnen Fäl-
1en zurück in die Kolonialzeit und werden daher
von den Ardiegern nicht mehr anerkannt, oder sie

sind nur zwischen einzelnen Anliegern abge-
schlossen, woraus sicir damr fur die übrigen keine
Rechte und Pflichten ergeben.

In West- und Südwestafrika gibt es zwar eini-
ge auf zwischenstaatlicher Ebene fun-ktionierende
Verträge. Von diesen profitieren aber in der Regel
nur die herrschenden Klassen und ausländische In-
vestoren. Ihre [Jmsetzung erfolgt weitgehend ohne
nationale Umwelt- und Bodengesetzgebung, schä-
digt die lokale Bevölkemng, missachtet das Men-
schenrecht auf 'Wasser und ftihrt in der Konse-
quenz durch das entstehende Ohnmachtgefüh1
zum Ausbnrch von radikalem Aktionismus.

Xines der wenigen Beispiele er{olgreicher'Was-
serpolitik in wasserarmen Regionen ist der Indus-
-W.asservertrag. 

Indien und Pakistan konnten, nach-
dem die 'Wasserverteilungsfrage 7947/48 mit zu
einem Krieg geftiht hatte, 1960 eine Regelung zur
gemeinsamen Nutzung des Flussgebietes errei-
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erpflichtete sich in diesem vertrag zu
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einer ausschließlich nicirt verbrauchenden Nut-
zung des Indus-Oberlaufes. Dafür wurde ihm im
Gegenzug das alleinige Nutzungsrecht fur die öst-
lichen Zuflässe zugestanden, vor allem zu Bewäs-
sen-rngszwecken. Mit der Weltbank als unabhän-
gigem Vermittler und Geldgeber (,,Indus Basin De-
velopment Fr-rnd") wurde dann in Pakistan ein Ka-
nainetz gebaut, das den Indus mit dem lJnterlauf
der östlichen Zuflässe verband, so dass diese nicht
trocken fa1len konnten r-rnd eine Nutzung der Bo-
denflächen auch auf dem pakistanischen Territori-
um sichergestellt war. Das Flr,rssgebiet wurde so-
zusagen in zwei Flussgebiete aufgeteilt. In den Ver-
handlungen stand daher nicht mehr die Souverä-
nitäts- und Machtfiage im Mittelpunkt.

Eine wesentliche Weichenstcllung im Völker-
gewohnheitsrecht stellen die,, [l r u s r ru r< I R u r s g o'

dar, die 1966 von der International Law Associati-
on (II-a), einem privaten Zusammenschluss
ftihrender Völkerrechtleq a1s Diskussionsbeitrag
formuliert und seitdem haufig in bi- und multila-
teralen Verhandlungen herangezogen wurden.
Diese Praxis ftiLhrte dazu, dass sie 7992 imAuftrag
dcr UN Economic Commission for Europe (ECl)
zur,,Helsinki Convention" weiterentwickelt wur-
den, womit nun ftir luropa auch ein völkerrecht-
liches Vertragswerk vorliegt, das auch Eingang in
die'Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Uni-
on gefunden hat. Dessen wcsentliche Standards
sind:
) Anerkennung der Interessen und Rechte ande-

rer Anlieger und damit Aufgabe einer Position
der absoluten Souveränität, da nachhaltiges
'Wassermanagement nur auf der Grundlage
natärlicher geografischer und hydrologischer
Einheiten zielführend ist und nicht von admi-
nistrativen oder polirischen Grenzen abhängig
gernacht werden kamr;

) Verpflichtung zur Intschädigung bei Beein-
trächtigung der Interessen anderer Staaten;

) Kosten-Nutzen-Analyse in der Planung und
Fortschreibung eines Projekts mit dem Ziei
nachhaltiger Nutzung,

) Informarionspflicht fur die Anlieger und offe-
ner Datenaustausch;

) Regelung von Einwänden dr-rrch Konsultati-
onsausschüsse und Schiedskommissionen. F
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Die GTZ beschäftigt mehr als

95oo Mitarbeiter in über r3o

Ländern derWelt. Rund Troo

von ihnen sind einheimische

Kräfte. ln 67 Ländern ist die

GTZ mit eigenen Büros

vertreten. Weltweit führt die

GTZ rund 27oo Entwicklungs-

projeltte und "programme

durch.

Rund rooo Personen arbeiten

in der GTZ-Zentrale in

Eschborn bei Frankfurt am

Main,

lm Aufsichtsrat der GTZ

GmbH sind vier Ministerien

vertreten:

) das Bundesministerium

für wirtschafttiche

Zusammenarbeit und

Entwicklung, das die

Kapitalmehrheit unter den

Eignern hätt,

) dasAuswärtigeAmt,

) das Bundesministerium

der Finanzen,

) das Bundesministerium

für Wirtschaft.

Weitere lnformationen sind

der Homepage der GTZ zu

entnehmen:
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7. Nnrn"n Sie verschiedene

Mög I i ch ke ite t1, Wasser

ei n zttsparen. N en ne n Sie

zu jedet lltöglichkeit Bei-

spiele, wa dies besonders

geeignet erscheint.

2. Fossiles l-rinkwasser, An-

lagen zur Entsoizunq von

Mee rwosse r u n d S i.il3wos-

serquellen unter dem

14ee r sch e i ne n g ee i gn et,

das Wasserproblern in ei-

nigen Weltregionen zu lö-

sen. lniormieren 5ie sicti

über die vargestellten

und tihnlkhe Projekte"

trcgen Sie Vor- und Nach-

teile zusammen unci be-

werten 5ie diese

Vorhaben.

3. wrlrhn orlohren arler

Choncen - lierlen iit

der P{ivotisierung des

Wassermotktes?

4. Eine der tingangsfragen

lautete, ob künftige Krie'

ge statt um Erdöl ums

VYosse r g efi)ht t we rd e n

könnien. Holten Sie ein

solches Szenaria für
wa h rsch e i n li ch? Be q rü n -

Cen Sie lhren Standpunkt

unri überleqen 5!e alter
native Intwicklungs-

szenarien.
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b Der Versuch der Uno, diese Standards 1996/97
auch globa1 in einem,,Flussgebiets-Übereinkom-
men" zu verankern, kann zunächst a1s gescheitert
angesehen werden, da diesem bisher nicht die ftir
eine Gültigkeit notr,vendige Anzahl von Staaten
beigetreten ist. Auch vor diesem Hintergrund rief
IJno-Generalsekretär Kofi Annan zu einer ,,Blar,r-
en Revolution" auf; seiner Ansicht nach ist es an
der Zer\ die Ebene der Protokolie, Resolutionen
und Konventionen zll verlassen und äber prakti-
sche Zusammenarbeit das Interesse an gemeinsa-
men Kooperationsgewinnen in den Vordergrund
zu rücken.

€onannrssroN cru SusrAtNr{ErE DevEi-op-
MEfi}T -PETERSBERGEE KONSf, EREruZ

Die Commission on Sustainable Development
(CSD) wurde 1993 vom Wirtschafts- und Sozial-
rat der Uno (ECOSOC) gegründet, um die Be-
schlüsse der Weltkonferenz äber lJrnwelt und Ent-
wicklung (UNCID) in Rio deJaneko 1992 wei-
terzuverfolgen. CSD fördert, koordiniert und
überwacht frir ICOSOC alle Maßnahmen zur
lJmsetzung der Handlungsanleitullg,, Agetda 21"
im Uno-System.

Dazu hat auch Deutschland mit der ,,Peters-
berger Erklärung", dem Ergebnis einer internatio-
naien Konferenz im März 1998, einen substanzi-
ellen konzeptionellen Beitrag geliefert, dessen
Kernaussagen im Uno-System aufgegriffen und
weiter verfolgt wurden. So zr-rm Beispiel beirn
'WeltgipGl ftir Nachhaltige Entwicklung (Rio+ 10),

Jolrannesburg 2002 md bei der 3. 'Weltwasser-

konferenz, Kyoto 2003:
) Wasser ist ein Katalysator für Zusammenarbeit.
) Es ist ein wirtschaftliches und soziales Gut. Sei-

ne Nutzung so11te auf der Grundlage von IJm-
welwerträglichkeitsprr.ifungen und Kosten-
Nutzen*Reiationen erfolgen.

) Die Bewirtschaftung sollte irn Rahmen regio-
naler politischer Zusammenarbeit auch unter
Beteiligung des Privatsektors und von Nichtre-
gierungsorganisationen erfolgen.

) Ein Instrument für eine solche ZLLsammenar-
beit können internationale Flussgebietskom-
missionen sein, deren Einrichrung grundsätzlich
zu fordern ist.

) Maßnahmen zur Vertrauensbildung und Stär-
kung von Rechtsinstrumenten in der-Wasser-
politik schaffen ein günstiges Klirna ftir Ko-
operation.

) Es sollen Fallstudien äber bereits existierende
Beispiele grenzäberschreitenden'Wassermana-
gements erstellt werden.

) Eine 'Weitergabe und Verbreitung dieser Lr-
kenntnisse an politische Entscheidungsträger
und Experten in der 'Wasserwirtschaft ist zu
fordern.
Gerade im letzten Feld konnte auch DeLltsch-

Iand wesentliche materielle Beiträge erbringen.
Erste Ansätze einer lJmwelt- und'Wasserar,rßenpo-
litik gibt es schon. So r-rnterstrich Bundespräsident
Horst Köh1er bei der Verleihung des Deutschen
Umwelryreises am 31. Oktober 2004 zu Recht, dass

lJmweltschutz keine Belastung für den Standort
Deutschland darstelle, es keinen fundamentalen
Gegensatz von Ökonomie und Ökologre gdbe und
eine aktive und offensive Umweltpolitik uns die
Möglichkeit eröffne, ,,unser Land voran zu brin-
gen, eine friedliche Welt mitzugestalten und ... den
Menschen in Deutschland Arbeit zu geben". {P
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J önC Benll D Ar wat qg6lgl Mitgtied derdeutschen

Delegation bei den Verhandlungen über das Ftussgebiets-

Übereinkommen der Uno. Er ist letzt tätig ats Dozent für

Sicherheitspotitik an der Führungsakademie der Bundeswehr

in Hamburg.

Deutschland: Noch Wasser im überfluss
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